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Ökologische Verbesserung des Aischbachs 
Ausgleichsmaßnahme Bebauungsplan „Aischbach I“ 
 
 
Als Ausgleichsmaßnahme für den Eingriff in die Natur im Baugebiet „Aischbach I“ soll ein Teilbereich 
des Aischbachs renaturiert werden. 
 
 
Anlage: Kostenschätzung, Wasserrechtsgesuch 
 
 
 
I. Vorlage an den 
 

 
Technischen Ausschuss 
 
Zur Beschlussfassung in seiner Sitzung am 15.Juni 2009 

 
 
 
- öffentlich - 

 
 

II. Beschlussantrag 
 

Der Technische Ausschuss stimmt der Planung der Renaturierung des Aischbachs als 
Ausgleichsmaßnahme für das Baugebiet „Aischbach I“ zu. Die wasserrechtliche Ge-
nehmigung ist beim Landratsamt Ludwigsburg zu beantragen. 

 
 

III. Finanzierung 
 

Maßnahme wird über folgende Haushaltstelle finanziert: 
 
HHSt: 2. 3600 0008                                             90.500 € 
 
Die Mittel wurden schon über die Grundstücksverkäufe im Baugebiet (Ausgleichsab-
gabe) 2008 vereinnahmt. 
 

 
 
 
 



  

 
 
 
IV. Begründung 
 
 
Die Stadt Gerlingen hat 2008 den Bebauungsplan „Aischbach I“ aufgestellt. Eine der erforderlichen 
Ausgleichsmaßnahmen soll am nahegelegenen Aischbach erbracht werden. Der Aischbach ist in 
diesem Bereich begradigt und mit Sohlschalen befestigt und weist dadurch deutliche ökologische 
Defizite auf. Es ist geplant, den Aischbach naturnah umzugestalten und ökologisch aufzuwerten. 
 
Das Büro Geitz und Partner wurde im März 2009 von der Stadt Gerlingen mit der Ausarbeitung der 
Planung für die ökologische Umgestaltung des Aischbachs beauftragt. 
 
Mit vorliegenden Unterlagen stellt die Stadt Gerlingen beim Landratsamt Ludwigsburg den Antrag 
auf wasserrechtliche Plangenehmigung des nachfolgend beschriebenen, im Lageplan (4.1) und in 
den Profilen (4.2) dargestellten Vorhabens. 


